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Anordnung
zur Durchsetzung von Ordnung und Disziplin 

bei Leistungen der 
naturwissenschaftlich-tedinischen Forschung 

und Entwicklung 
sowie der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung, 

für die Honorare gezahlt werden
— Honorarordnung Wissenschaft und Technik —

vom 31. März 1971

Die Durchsetzung einer sparsamen sozialistischen 
Wirtschaftsführung und die Gewährleistung einer ho
hen Plan- und Finanzdisziplin bei der Erfüllung der 
volkswirtschaftlichen Aufgaben erfordern eine einheit
liche und leistungsabhängige Regelung der Zahlung 
von Honoraren für Leistungen der naturwissenschaft
lich-technischen Forschung und Entwicklung sowie der 
gesellschaftswissenschaftlichen Forschung. Daher wird 
auf der Grundlage des Beschlusses vom 4. November 
1970 zur Durchsetzung von Ordnung und Disziplin bei 
Leistungen, für die Honorare und Gebühren gezahlt 
werden — Auszug — (GBl. II S. 631) in Übereinstim
mung mit den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für
— volkseigene Kombinate, volkseigene und ihnen gleich

gestellte Betriebe, WB und andere wirtschaftslei
tende Organe und deren Einrichtungen,

— Betriebe mit staatlicher Beteiligung, sozialistische 
Genossenschaften, Privatbetriebe, Handwerksbe
triebe und sonstige Betriebe,

— staatliche Organe und staatliche Einrichtungen 
(nachfolgend Betriebe genannt).

(2) Diese Anordnung ist für Leistungen der natur- 
wissenschaftlich-technischen Forschung und Entwick
lung und Leistungen der gesellschaftswissenschaft
lichen Forschung anzuwenden, die nebenberuflich oder 
freiberuflich gegen Honorar erbracht werden (Hono
rarleistungen).

(3) Naturwissenschaftlich-technische Leistungen im 
Sinne des Abs. 2 sind Zuarbeiten zur Erfüllung von 
Teilaufgaben des Planes Wissenschaft und Technik und 
sonstige Leistungen mit naturwissenschaftlich-techni
schem Charakter, wie z. B. die Erarbeitung wissen
schaftlicher Studien, Gutachten und Kataloge.

(4) Werden Honorarleistungen nach Abs. 2 auf spe
ziellen Gebieten, wie Dolmetscher-, Übersetzer-, Lehr-, 
Informations- und Publikationstätigkeit, erbracht und 
bestehen für diese speziellen Leistungen Honorarord- 
nüngen, so sind diese Bestimmungen anzuwenden. So
weit solche speziellen Bestimmungen nicht erlassen 
sind, gilt die Honorarordnüng Wissenschaft und Tech
nik.

§ 2

Allgemeine Bestimmungen

(1) Honorarleistungen sind in einem zwischen dem 
Betrieb als Auftraggeber und dem Auftragnehmer ab
zuschließenden Honorarvertrag zu vereinbaren.

(2) Honorarverträge über Leistungen der naturwis
senschaftlich-technischen Forschung und Entwicklung 
dürfen nur abgeschlossen werden, wenn eine volks
wirtschaftlich notwendige und termingerechte Realisie
rung der Aufgaben mit betriebseigenen oder vertrag
lich gebundenen Kapazitäten entsprechend den Rechts
vorschriften über die auftragsgebundene Finanzierung 
wissenschaftlich-technischer Aufgaben nicht gewähr
leistet werden kann. Für Honorarverträge über Lei
stungen der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung 
gilt diese Regelung sinngemäß.


